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SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.

1 Krankenhaus-Sofortschutz

1.1 Krankenhaus-Soforthilfe mit Kostenübernahme
Bei einer stationären Heilbehandlung werden auf Wunsch folgende 
Dienstleistungen vermittelt und organisiert. Die von den Dienst-
leistern erhobenen Entgelte werden dabei bis zu den jeweils  
genannten Höchstsätzen übernommen. Die Höchstsätze gelten je 
versicherte Person und je Versicherungsfall.

Anmeldeservice
Unterstützung bei der Anmeldung im Krankenhaus inklusive der 
Organisation eines Telefon- und Fernsehanschlusses und Kosten-
übernahme bis insgesamt 50 EUR.

Menüservice
Organisation einer Essenslieferung als Alternative zur Kranken-

Besorgung von notwendigen Utensilien
Organisation von notwendigen Utensilien wie z. B. Hygieneprodukte 
und Kostenübernahme bis insgesamt 50 EUR oder alternativ hierzu 
der einmalige Transport von Kleidung und notwendigen Uten silien 
bis zu einer Entfernung von 50 Kilometern vom Wohnort zum Kran-
kenhaus.

Besorgung von Unterhaltungsmedien/Spielsachen
Organisation von Unterhaltungsmedien wie z. B. Zeitschriften, 
Büchern sowie ggf. Spielsachen für versicherte Kinder und  
Kostenübernahme bis insgesamt 50 EUR.

Hotelunterbringung
Organisation der Unterbringung von Angehörigen in einem dem 
Krankenhaus nahegelegenen Hotel, sofern dies für den Kranken-
hausbesuch erforderlich ist und Kostenübernahme bis insgesamt 
500 EUR.

Rooming-In
Organisation der Begleitung des versicherten minderjährigen Kin-
des durch die Eltern ins Krankenhaus und für einen Aufenthalt der 
Eltern im Krankenhaus. Kostenübernahme bis insgesamt 500 EUR.

Schülernachhilfe
Organisation einer Schülernachhilfe nach stationärem Kranken-
hausaufenthalt von mindestens zwei Wochen für den versicherten 
Schüler oder minderjährige Kinder und Kostenübernahme bis ins-
gesamt 500 EUR.

Vermittlung von Betreuungen
Vermittelt und organisiert werden im Falle der nachgewiesenen 
Erforderlichkeit folgende Dienstleistungen inklusive Kostenüber-
nahme für die Dauer von bis zu jeweils fünf Tagen:
– Betreuung von minderjährigen Kindern

– Betreuung von Haustieren

Verlegung in ein geeignetes Krankenhaus am Wohnort
Organisation und Kostenübernahme einer Verlegung in ein geeig-
netes Krankenhaus in der Nähe des Wohnortes bei ärztlich bestä-
tigter Tauglichkeit für einen Bodentransport.

1.2 Krankenhaus-Anschlusshilfe mit Kostenübernahme
Vermittelt und organisiert werden für die versicherte Person bei 
nachgewiesener Erforderlichkeit die nachfolgend beschriebenen 
Dienstleistungen. Die von den Dienstleistern erhobenen Entgelte 
werden dabei bis zu fünf Wochen nach Entlassung aus dem Kran-
kenhaus bzw. nach Durchführung einer nach Tarif KlinikTOP(pur) 
oder Tarif KlinikTOP1(pur) versicherten, eine stationäre Behand-
lung ersetzenden ambulanten Operation übernommen (Kosten-
übernahme), insgesamt jedoch nicht mehr als 1.000 EUR je versi-
cherte Person und je Versicherungsfall.

Begleitservice
Organisation eines Begleitservices zu Ärzten, Behörden, Kranken-
gymnastik und Therapien.

Fahrdienst
Bis zu zwei Mal in der Woche wird ein Fahrdienst (Hin- und Rück-
fahrt) zu Ärzten, Behörden, Krankengymnasten oder anderen The-
rapeuten und Therapien organisiert.

Menüservice
Organisation und Kostenübernahme einer Essenslieferung nach 
vorheriger Auswahl des Betroffenen durch einen Sozialdienst. Je 
nach Verfügbarkeit tägliche oder wöchentliche Anlieferung.

Besorgungen/Einkäufe
Bis zu zwei Mal in der Woche werden folgende Besorgungen 
durchgeführt, sofern die Notwendigkeit hierfür besteht: 

Zusammenstellung des Einkaufszettels für Gegenstände des täg-
lichen Bedarfs, Botengänge zur Bank, Sparkasse oder zu den 
Behörden, das Besorgen von Rezepten oder Medikamenten, 
den Einkauf von Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen 
Bedarfs einschließlich Unterbringung der besorgten Gegenstände 
sowie das Bringen von Wäsche zur Reinigung und deren Abholung.

Reinigung der Wohnung (Haushaltshilfe)
Einmal in der Woche wird innerhalb der Wohnung/des Hauses der 
versicherten Person der übliche Wohnbereich (z. B. Flur, Schlafzim-
mer, Wohnzimmer, Küche, Bad und Toilette) im allgemein üblichen 
Umfang gereinigt. Voraussetzung ist, dass die Räume in einem 
 ordnungsgemäßen Zustand waren.

Versorgung der Wäsche (Haushaltshilfe)
Einmal in der Woche werden die Wäsche und Kleidung der versi-
cherten Person gewaschen, getrocknet, gebügelt, ausgebessert, 

1.3 Reha-Management
1.3.1 Informationsdienstleistungen
Die versicherte Person wird unterstützt mit Informationen zu den 
nachfolgend genannten Themenbereichen sowie Kontaktdaten 
 entsprechender Berater:
– Rehabilitationsberater
– Behinderten- und Krankentransport
– Selbsthilfegruppen
– Behindertengerechtes Bauen/Umbauen
– Kraftfahrzeughilfe
– Verbände und Institutionen

 

– Möglichkeiten einer betreuten Rückkehr ins eigene Heim, wenn 
Angehörige oder nahe stehende Personen verhindert sind

– Praktische Ärzte in Wohnnähe
– Gartenhilfe, Kinderbetreuung und Nachhilfe
– Reparaturdienste (Kleinarbeiten zu Hause)

Leistungsverzeichnis für Sofortschutz-Leistungen

 
Die nachfolgend dargestellten Sofortschutz-Leistungen werden unter den in den Tarifen KlinikUNFALLpur, KlinikSTART(pur),  
KlinikPLUS(pur), KlinikTOP(pur) und KlinikTOP1(pur) genannten Voraussetzungen erbracht. Der Sofortschutz umfasst Informations-, 
 Beratungs-, Vermittlungs- und Organisationsleistungen. Ein Anspruch auf Übernahme der Entgelte (Kostenübernahme) für die vermittelten 
bzw. organisierten Dienste besteht für die unter den Ziffern 1.1 und 1.2 genannten Dienstleistungen in dem dort genannten Rahmen.

Beantragen Sie Ihre Sofortschutz-Leistungen unverzüglich über das Notfalltelefon unter der Nummer 0231-135 4948.  
Sofortige Hilfe erhalten Sie unter dieser Nummer rund um die Uhr.

Produktlinie Klinik
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1.3.2 Medizinische Rehabilitation
– Feststellung des individuellen Bedarfes
– Organisation eines stationären Aufenthaltes
– Organisation einer Reha-Maßnahme
– Organisation einer psychologischen Betreuung
– Organisation des Transportes
– bei Bedarf Unterstützung bei Einholung ärztlicher Zweitmeinung/

Gutachten

-
steht, wenn die versicherte Person länger als sechs Monate unun-
terbrochen außerstande war oder voraussichtlich sein wird, ihren 
vor Eintritt des Versicherungsfalles zuletzt ausgeübten Beruf - so 
wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war - 
auszuüben.

Die Verhältnisse am Arbeitsmarkt, insbesondere die Verfügbarkeit 
von Arbeitsplätzen, spielen bei der Entscheidung über das Vorlie-
gen der Berufsunfähigkeit keine Rolle.

Ist bei Selbstständigen eine zumutbare Umorganisation der 
Betriebsstätte möglich, liegt kein Anspruch auf die Leistungen der 

-
bar, wenn sie betrieblich sinnvoll ist, die Einkommensveränderun-
gen nach der Umorganisation nicht auf Dauer ins Gewicht fallen 
und der Versicherte eine unveränderte Stellung als Betriebsleiter 
innehat.

Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben aus, erlischt 

1.3.3.2 Leistungsumfang:
Unterstützung durch Personal- und Berufsberater bei
a) der Klärung, ob der zuvor ausgeübte Beruf wieder aufgenom-

men werden kann
b) der Arbeitsplatzsicherung: Herstellen von Kontakten zu (ehema-

ligen) Arbeitgebern, Familienmitgliedern (bereits involvierten), 
Ämtern und sozialen Einrichtungen, Anwälten

c) Umschulungen: Herstellen von Kontakten zu Bildungsträgern 
und Schulen nach Analyse vom Personalberater

d) der geeigneten Arbeitsplatzsuche

1.3.4 Rehabilitation eines Kindes
Herstellen von Kontakten und Informationsbeschaffung zu:
– spezialisierten Kindergärten
– spezialisierten Schulen
– Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
– Organisation von Elternbegleitung
– Nachhilfe zu Hause
– Tagesmüttern

1.3.5 Soziales Umfeld
Herstellen von Kontakten zu und Organisation der Inanspruch-
nahme von:
– Rehabilitationsberatern
– Verbänden
– Institutionen
– Sozialen Einrichtungen und anderen Hilfen
– Behörden
– Psychologische Unterstützung: Herstellung von Kontakten zu 

Therapieberatern und Therapiezentren, Psychologen, psycholo-
gischen Zentren, Psychosozialen Diensten und Sozialtherapeu-
ten

– Kraftfahrzeugwerkstätten und Firmen für behindertengerechten 
Umbau des Kraftfahrzeugs

– Herstellen von Kontakten zu Transportunternehmen und Organi-
sation von Transporten

– Umbau der Wohnung
– Analyse der Bedürfnisse durch ein medizinisches Gutachten
– Herstellen von Kontakten zu spezialisierten Architekten und 

– Koordinierung und Organisation der Kontakte und Termine
– Vermittlung von Handwerkern
– Vermittlung von Finanzberatern und Unterstützung bei der 

Erstellung eines Finanzplanes
– Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen bei sozialen 

und gesetzlichen Einrichtungen
– Vermittlung und Organisation einer Haushaltshilfe
– Vermittlung und Organisation einer Kinderbetreuung


